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WILHELM ZAUNER

Kirchenbeitrag un Pastoral

der Kirche denke däbei den
Auch der mıit eld ist Pastoral. muıiıt eld durch den einzelnen
Anhan der Geschichte des österreichi-
schen Kirchenbeitragssystems zeigt unser Gläubigen, das Spendenwesen und
U{TOT, Professor für Pastoraltheologie C die organıiısierte arıtas ebenso WIe
der Katholisch-Theologischen Hochschule die Finanzierung chlicher Bauten,

Linz, auf, dafß dieses eın bedeutendes Löhne und Gehälter, Realitäten-
Instrument der Seelsorge War und 1st Dem
Beitrag liegt eın Referat zugrunde, das bei besitz SOWI1Ee das jeweilige Finan-
der VOo  . der Katholischen ademie Raba- zierungssystem einer Ortskirche.
1US Maurus Wiesbaden-Naurod Z.u eispie 1Nner Reflexion ber pa-
Thema „Geld und Glaube veranstalteten storale Erfahrungen mıiıt dem Kirchen-
Jagung gehalten wurde (Redaktion) beitrag Österreich lassen sich diese

Zusammenhänge unschwer verdeutli-
chen unterscheide Perioden
des Befindens und der Situation derMan sagt, das eld el der

Yerum Wem der relig1iöse Ursprung Kirche Österreich, die durch das
Kirchenbeitragssystem registriert WEeTlr-und die relig1öse ymbo des Geldes
denvertraut sind, der wei{fß VO  A vornherein,

dafs das kirchliche en und das
kirchliche inanzsystem einem
höchst sensiblen Verhältnis zueinander Die eıt des Nationalsozialismus

(1938—-1945) SOLIDARISIERUNGstehen.! Der mıiıt eld dient
nicht Finanzlerung der asStO-
ral, sondern ıst Pastoral; ist ein inem TIE VO Dezember 1938
sehr empfindlicher Teil der Seelsorge, machte Gauinspektor Hans Berner
ein Wahrnehmungssystem ebenso WI1Ie dem Gauleiter VO  2n Wien oSse Bürckel
ein Kommunikationsmedium: Die KI1r- den Vorschlag, die staatlichen Zuschüs-
che stellt sich durch ihren mıt die Kirche einzustellen und nach

deutschem Vorbild e1iNne Kirchensteuereld csehr deutlicher Weise dar Jede
Anderung im Funktionszusammen- einzuführen. Als Begründung gab

„Bel der Mentalıtät der hiesigenhang des SaANZECN Urganismus wird
durch das Finanzsystem registriert. Es Bevölkerung, welcher der Begriff 1iner
gibt Wohlbefinden und arnsignale katholischen Kirchensteuer vo  g
weiıter, löst Reaktionen einzelner Trem ist, würde die Einführung einer
rgane der des gSaANZEN UOrganismus solchen inen vernichtenden Schlag
au  N Das eld ıst also auch der die Kirchenorganisation edeu-
rerum ecclestalıum, das ervensystem ten.”? Bürckel ist diesem Vorschlag

Vgl Wiedenhofer, Kirche, eld un Glaube, (1994) 169—-179; Zauner, Kirche und
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gefolgt, und mıiıt Maı 1939 trat ein Stärkung und Unabhängigkeit.’ Die
„Gesetz ber die Erhebung VO  $ Kır- damaligen Machthaber mußflten ZUrTr

chenbeiträgen Lande Österreich“ ennn nehmen, „die Ireue der
er persönlich atte angeord- evölkerung den TEe1 betroffenen

net, bei einer Verweigerung des christlichen Kirchen (evangelische, alt-
Kirchenbeitrags das staatliche Gericht katholische, röm.-katholische Kirche,
der Kirche echtshilfe eisten jel stark WAäITL, als da{fs S1€e auf
Es ist unbekannt, ob damit dem diesem Weg Wanken gekommen
Ansehen der Kirche schaden WOo  © wäre”,  4 Wilhelm Plöchl.?
We sıe, ihrem eld kom- Gegenteil: die Kirche hat durch die
IMen, ihre itglieder den atıo0- Einführung des Kirchenbeitrags eın
nalsozialistischen aa ilfe ruft, zusätzliches und wirkungsvolles In-
der ob sich der Öösterreichische Katho- sStrument der elsorge erhalten, das

und deutsche Kirchensteuerzahler zudem für diese eıt WwWI1Ie geschaffen
dolf£f itler inen est VO  - Sympathie War
für die Kirche aus sSEINeN früheren Der Kirchenbeitrag mu Ja durch die
on  en ZU Lambach bewahrt Kirche selbst eingehoben werden.
hatte.® Daz wurden die diözesanen Finanz-

Rom atte schwere Bedenken kammern eingerichtet. Die Einhebung
die Einführung einer Kirchen- geschah durch die bewährte Pfarrei-

sSteuer Österreich. Der Salzburger Urganisation, die VOaanicht aNnse-
Franz Simmerstätter berichtet tastet wurde Zuständig waren der

darüber IIP Leiber =] einer der e1in- Pfarrkirchenrat und der arrer, die
flußreichsten atgeber Pius’ XIL., VeTl- Einhebungsstelle das Pfarramt
trat den Standpunkt, mOöge auf amıt erhielten alle Katholiken inen
eE1iNne Ermächtigung Einhebung der unverdächtigen und legitimen Grund,
Kirchensteuer verzichten und die kin- rege  19 1 Pfarramt erscheinen,
bringung der notwendigen anızlilelien Was nach der Einführung der staatli-
Mittel dem gutenender Gläubigen chen Standesämter besonders wertvoll
und ihrer Gebefreudigkeit zugunsten War Bis ZUMN Jahre 1938 gab nämlich
der Kirche anheimstellen“.6 1Ur die kirchliche Matrikenführung,
Was als „vernichtender Schlag die gleichzeitig auch die staatliche War

ländlichen Gebieten konnte derdie Kirchenorganisation“ geplant WAIrL,
brachte Wirklichkeit e1ine oroße Kirchenbeitrag durch dazu bestellte

Originaldokument abgelichtet Paarhammer, Finanzwesen 607
Klecatsky, Lage und Problematik des Öösterreichischen Kirchenbeitragssystems, 111: raut-

schneidt/H Marre, Essener Gespräche ZUI Thema aa un Kirche, 6, Aschaffendorf-Münster
1972,
„Da ich  1n Lambach Gesangsunterricht erhielt, hatte ich este Gelegenheit, mich oft und oft c
feierlichen Prunke der außerst anzvollen chen estie erauschen. Was War natürlicher,
als ‚IN der Herr Abt als O erstrebenswertes Ideal erschien?“ er, Mein Kampf L,
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Personen eingehoben werden, die mit ist Bewährung des Glaubens
einem Lichtbildausweis des Pfarr- und ördert das der Miıtver-
kirchenrates ausgestattet wurden.? antwortlichkeit kirchlichen Leben
diese Weise W3  pr __ ,  arn also unverdächtige
Hausbesuche durch Mitarbeiter der ist Brücke 1 Sakrament Wie
arrel möglich. Sie erhielt auch inen oft ist ST ZUr r  ung einer
rechtlichen Grund, e1INne vollständige kirchlichen Ehe, Al Taufspendung
Pfarrkartei erstellen und evident ZUu UuUSW. Umgekehrt wird manchmal allı-
halten läßlich einer. liturgischen on die
Der amalige Kirchenbeitragsreferent rinnerung c die vernachlässigte KB-
der Diözese Hermann Pfeiffer Pflicht VvVon selbst wach.
erarbeitete 1943 1n vrr G€f\€‘
ralreferat”, das jeder Dekanatskon- Abschließend stellt Hermann Pfeiffer
ferenz des Klerus vorzulesen und zZzu fest „Viele der orhin genannten Aus-
besprechen war.!® Dieser ext enthält wirkungen stellten sich VO selbst
eine S  g der guten pastoralen ohne Zutun des Seelsorgers ein.” » Was
Erfahrungen, die muıt dem als der ntfremdung zwischen
Finanzsystem gemacht wurden. den Katholiken und ihren amtlichen
z1ıtiere wörtlich: Seelsorgern gedacht W wurde Zu

einem wichtigen Instrument des
der Kirchenbeitrag, W. Z.) ist Kontaktes, aber auch ZU 1nem

Begegnung VvVon Priester und Volk Er des Protestes die Übergriffe des
ist oft nach anger rennung eine ele- Staates und den Nationalsozia-
genheit, clie wieder zusammenführt. lismus insgesamt.

U bringt tieferen, seelsorglich Uu-

geheuer wertvollen Einblick die {1 Die Nachkriegszeit (1945—1955)
Schichtung der SANZEN Pfarre, beson- ANKBARKEIT
ers roßpfarreien, und die
zialen Verhältnisse und Anliegen des Nach eendigung des jeges
einzelnen. kurzfristig die Zahlungen der Kirchen-

beiträge zurück. Die evölkerung
C) vertieft den arrgedanken auf der einung, muiıt dem Ende des
vielfache Weise, z.B durch Einzahlung Nazi-Regimes auch das Gesetz ber
bei der zuständigen Pfarre, durch die den Kirchenbeitrag hinfälli o geworden
Notwendigkeit vollständiger TrIas- ce1 Der österreichische Gesetzgeber
Sun und durch die orge für die aber wWäal anderer Auffassung. Das
un abwandernden Katholiken. Rechtsüberleitungsgesetz sollte ledig-

ich jene reichsdeutschen Vorschriften
_!S P, belebt die Opfergesinnung, be- C der Öösterreichischen Rechtsord-

sonders dann, We nicht leicht Nung eliminieren, cdie eiıner Demokratie
kommt Das olk sagt: „Was nichts widersprachen. Das Kirchenbeitrags-
kostet, ıst nich wert.  44 Gesetz wurde jedoch als unbedenklich

Paarhammer, Finanzwesen 86—-87
Vgl Slapnicka, Geschichtliche Entwicklung der Kirchenfinanzierung Österreich seıit 1938, 1n

10 Dokumentiert iın Paarhammer, Finanzwesen 633-—-646
Vgl Paarhammer, Finanzwesen
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empfunden und fand ingang die H1 ach dem Staatsvertrag bis
Öösterreichische Rechtsordnung. Seit ONZ1 (1955—1965) KRITIK
1945 bemühten sich die Bischöfe unab-
Jässig, dieses Gesetz wenigstens Nach dem Staatsvertrag VO  — 1955 Vel-
austrifizieren. ESs nämlich Auf- blassen die Ve der ersten und
agen damit verbunden, die S1e als zweıten Phase für die anstandslose
unannehmbar ansahen, 7 B die Hor- DieZahlung des Kirchenbeitrags.
derung, jährlich den Haushaltsplan Kirche ist nicht mehr VO  P aufßen be-
einer staatlichen Stelle vorzulegen. ro SO aus diesem Grund
Es kein Problem, die Bereitschaft inNner Solidarisierung bedürtfte Es ist
der evölkerung Leistung des eiINe eue Generation herangewachsen,
Kirchenbeitrags wieder wecken. Die die das Motiv der barkeit für
guten pastoralen Erfahrungen mıt dem die Hıiılfe und Haltung der Kirche
Kirchenbeitrag während der Kriegszeit schweren Zeiten nichts mehr bedeutet.
en nicht unbedingt geraten e.. Die der Kirchenaustritte, die
scheinen, dieses wertvolle und jetz den frühen 500er Jahren einmal auf
schon gut eingespielte J  en der knapp 000 angestiegen W hält Je-
Seelsorge” wieder aufzugeben und doch diesen Jahren bei rund
etw einem der BRD ähnlichen pPro Jahr.*
Finanzsystem überzugehen. Dazu den Pfarrämtern, die den Kirchen-
kommt, eine STar Rückwande- beitrag einhoben, kam CD jetz n

rungsbewegung die Kirche einsetzte, genehmen Diskussionen,
die der Kirchenbeitrag keiner überhaupt die Kirche einen fixen

Weise e1ine Barriıere darstellte Umge- und vorgeschriebenen Beitrag ahlen
kehrt die der Kirchenaustritte musse. Die einen fanden die Beiträge

Österreich 1mM gaNnzZeN Jahrhundert hoch, die anderen zumindest unNngse-
NnIie niedrig WI1Ie 1945.1 Der recht berechnet. Die Pfarrer sahen

für den überstandenen Krieg und die Einhebung durch die Kirche nicht
den Zusammenbruch des Nazıi- mehr als pastorale Chance anl, sondern

Regimes, die Freude ber das jeder- S1e empfanden S1Ee mehr und mehr als
erstehen des bereits VO  - der Landkarte eEiNe Last, die sich dem ogan
gestrichenen Österreich wurden auch machte „Wir wollen Seelsorger und
durch eld ZUu Ausdruck gebracht. nicht Geldsorger seın  44 Gie wünschten,
Die Kirche atte sich durch ihre Hal- daß der Kirchenbeitrag WIe Deutsch-

dieser schwierigen eıt eın lan durch den aa eingehoben
hohes Ansehen erworben und erwarb werde, damit die Seelsorge nicht durch
sich jetz NEeUe Sympathien durch inen ständigen el um eld bela-
Eintreten Versöhnung un die stet wird.
Integration jener, die mıit dem früheren Die Finanzkammern reaglerten mıiıt
Regime sympathisiert der kollaborier dem ufbau eigener Einhebungsstel-
hatten len für den Kirchenbeitrag, den SOBEC-

12 Vgl lapnicka, Kirchenfinanzierung 89
13 Jahre 1939 103 701 Österreicher aus der Kirche au  N Der Kirchenbeitra kaum eın

wichtiger Grund dafür ewesen se1n, denn die Kurve sinkt schon nächsten J auf rund
und fallt bis 1945 auf etw 1000 ab (Vgl Zulehner, Verfällt die Kirchlichkeit Österreich?,
Graz 1971, 10)

Zulehner d., Vom Untertan ZzUu Freiheitskünstler, Wien 1991, 152
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Nannten „Kirchenbeitragsstellen”, und hoben wird. Er erkannte frühzeitig,
bemühten sich auch, diese nicht unbe- für die kirchliche Einhebung schwieri-
dingt in den Pfarrhäusern unterzubrin- SCIC Zeiten kommen würden, und die

spatere n  icklung gab recht DiegCcn Außerdem sollte die Einhebung
des Geldes Sache der Laıien seıin und Verhandlungen muıiıt dem aa Waren
die Pfarrer nicht mehr belasten. So ber csehr schwierig und wurden 1177-

also das Seelsorgs- und das Fi- INer wieder abgebrochen. den 60er
Jahren führte Bischof Schoiswohl VO  Ananzsystem auseinander; die Kirchen-

beitragsstelle wurde VO Pfarramt Giraz die Verhandlungen und wollte
getrennt. der eıt des Wirtschafts- VOT lem erreichen, da{fßs eine SOSEC-
aufschwunges War aber otz aller annte „politische Exekution”, also

das Kirchenbeitrags-Aufkom- eine Verwaltungsvollstreckung, SC-
Inmnen hoch, die Kirche WEeI sehen wird, der geforderte Kiıir-
Jahrzehnten mehr Kirchengebäude chenbeitrag ist innen Monatsfrist
errichten ONNte als vorher wWwWel bezahlen, SONStTt wird automatisch g-
ahrhunderten pfändet. Wenn sich die Forderung als
Die Kirchenbeitragsstellen wurden Je- unberechtigt erwelıst, wird der etrag
doch nicht bloßen Inkasso-Büros. spater zurückgezahlt.

Das Gesetz atte bereits den STer-Das schon deshalb nicht möglich,
weil die Katholiken, die S1e aufsuchten, rat passıert, scheiterte aber dann
oft VO  ; sich aus manche roDIieme ZUr einer heftigen innerkirchlichen

Vor em trat die Katholische onSprache brachten, die nıicht unbedingt
mıt dem Kirchenbeitrag hatten Graz dagegen auf Bischof Schoiswohl
Sorgen der Famiulie, Krankheitsfälle, csah sich VO  — den eigenen Leuten 1

im Beruf der muıt Nachbarn, Sti  EB gelassen und trat 1968 neben
1iNner eihe anderer ründe auch des-Ärger über kirchliche Vorgänge. Die

Kirchenbeitragsstellen wurden Z.Ur halb als Bischof VO  aD (Gsraz Uruc 1
Klagemauer; die Mitarbeiter mußfßlten Bis heute ist nicht gelungen, eın
sich stellvertretend für andere be- Kirchenbeitragsgesetz schaf-
schimpfen lassen der wurden als fen Somit ist dieses das letzte esetz
atgeber beansprucht. Die Finanzkam- aus der Hitlerzeit, Was den pastoralen
InNne reaglerten darauf mıt iner SC- Umgang damit nicht gerade erleichtert.
wissenhaften Auswahl der Mitarbeiter Als negatıv werden VOT em olgende
und deren gründlicher Aus- und Fort- omente gewertet:
bildung.

Der Zwang ZUT Zahlung einer dem
Die eıt ach dem OoOnzı einzelnen Katholiken Je ach Einkom-

(1965-—-1980) VE  ANDLUNGEN Inen vorgeschriebenen umme.

In den 60er Jahren verstärken sich die Diesem Zwang kann sich LUr

Bemühungen, das Kirchenbeitragsge- durch Kirchenaustritt entziehen. Miıt
setz austrifizieren. Bischof Rusch dem Verblassen der früheren Ve
VO  0 Innsbruck atte schon VOT 1955 für die Zahlung stieg die der

Kirchenaustritte der eıt VO  ”gefordert, da{fs auch Österreich der
Kirchenbeitrag durch den aa einge- 5—1 VO  > auf annähernd

Vgl Slapnicka, Kirchenfinanzierung 91
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Pro an.!® Das stellt e1iINe che Maßnahmen und Verhaltensweisen
Belastung für die elsorge dar verweigert. Der ogen spannt sich VO

Unmut ber bestimmte Bischofser-Die Verringerung der Katholikenzahl
ring auch wirtschaftliche und gesell- NENNUNSCN bis Z.UT Problematik der
schaftspolitische rOoODIeme muıt sich wiederverheirateten Geschiedenen.

Der pastorale muıit den Aus Diesen Negatıva stehen einige posit1-
der Kirche Ausgetretenen oschafft Tatsachen und Erfahrungen eN-
den Gemeinden und für die Seelsorger ber
viele unangenehme TODIeme Manche
Ausgetretene wollen kirchlich heiraten, Über 90% der Beitragspflichtigen
wollen ihre Kinder taufen lassen, _r machen eine Schwierigkeiten und
che gehen bei bestimmten Anlässen zahlen ohne Mahnung
einfach ZUT Kommunion, und mancher
Pfarrer gera mıiıt den Angehörigen Die TIrennung VO  3 Pfarramt und
1N11eSs Verstorbenen Streit, We Kirchenbeitragsstelle hat sich bewährt
zkirchli beerdigen will, weil Manche gehen lieber die Kirchen-

aus der Kirche ausgetreten beitragsstelle als 1N$ Pfarramt. el
s wird War imMmmer wieder arau arbeiten jedoch CNS Inen Der
hingewiesen, dafs der Zwang ZUrT Le1l- Pfarrer wird bei Schwierigkeiten Vel -

stun des Kirchenbeitrags nicht der ständigt und hilft oft selbst der durch
auptgrund die hohe der andere Mitarbeiter. Keine gerichtliche
Kirchenaustritte sel; dieser jege viel- Klage wird ohne vorherige Verstän-
mehr einem ständig wachsenden digung des Pfarrers eingebracht.
Rückgang der Kirchenbindung. Die
orderung ZUrTr Zahlung ist aber Die Kirchenbeitragsstelle ist für
jedenfalls den me1ılsten Fällen der viele Katholiken, die sich kirchli-
nla{fß ZUIN ustrıtt, WI1e€e das alljährli- chen en- beteiligen, bis heute
che Hochschnellen der Kurve nach das einzıge edium der Pastoral durch
Aussendung der Zahlungsaufforde- persönlichen Kontakt mi1t kirchlichen
rungen beweist. Mitarbeitern.

Die staatliche Rechtshilfe weiıst der
Kirche e1ine unangenehme olle Gie Das letzte rzenNnn (1980—-1993)
wendet sich ihre Mitglieder UND AUSBAU
das staatliche Gericht, ihrem
eld kommen. Wenn auch Ur Im VeErsgansCcHNCH Jahrzehnt wurde VeOeTl!-
bei 0,3% der beitragspflichtigen Katho- sucht, durch soziologische Unter-
ıken 1nem gerichtlichen Prozefis suchungen die Situation möglichst
kommt, ist doch schon die Mög- u erfassen. Das inzer Institut
lichkeit solcher Prozesse eINe Belastung für Markt- und Sozlalanalysen
für die Seelsorge. wurde 1986 beauftragt, der 107zese

Linz e1INe Repräsentativumfrage durch-
zuführen. Vor em sollte der FinflufsDer Kirchenbeitrag wird iImmMer

häufiger auch als Protest kirchli- des Kirchenbeitrags auf den Kirchen-

16 Vgl Zulehner, Untertan 152
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austrıtt festgestellt werden.! Da 1 über Glaube un Kirche vermuitteln.
allgemeinen die Ergebnisse aus ber- Gleichzeitig wurden en Pfarreien
Öösterreich für Österreich reprä- Beitragsberater eingeschult, die meist
entatıv sind, darf 1eS auch für diese in den Pfarrheimen (nicht in den Pfarr-
Untersuchung ang  INMECN werden. häusern!) Sprechstunden abhalten und
Das alarmierendste Ergebnis ist, da{s Hausbesuche machen. Um die Verwe!l-
25°% der efragten angeben, S1e hätten ru des Kirchenbeitrags aus Gruün-
schon mıt dem Gedanken gespielt, aus den der Unzufriedenheit mıiıt einzelnen
der Kirche auszutreten Späa- orgängen der Kirche abzufangen,
ter stellt Paul Zulehner durch eine wurden Versuche muıt iINner weck-

festvergleichbare Untersuchung widmung des Kirchenbeitrags er
„Gemessen Index AUSTRITTISBE- 1Nes Teiles davon) gemacht, etw für
REITSCHAFT sind Österreich 1im inen Kirchenbau der für die C’arıtas.
Jahre 1990 AF als grundsätzlich aus- Die Aus- und Fortbildung der Mit-
trittsbereit bezeichnen.“ 18 Von de- arbeiter den Kirchenbeitragsstellen
nenNn, die bereits aus der Kirche HC- wurde abermals verstärkt.

sind, gaben 57°% „hohe Kirchen- Diese Informationskampagne und die
beiträge“” als rund dafür (80% begleitenden Mafßnahmen tellen das
jener, die bereits mıt dem Gedanken g_rößte pastorale Projekt der Kirche
inen Kirchenaustritt gespielt haben). Österreich den etzten Jahren dar Es
lle anderen rüunde erreichen nicht wurde VO  5 den Finanzkammern getra-
diese Werte SCH amıt erwlies sich wiederum das
kın weıteres Ergebnis dieser Nter- Kirchenbeitragssystem als eın edeu-
suchung W da{fs die wichtigste Infor- tendes Instrument der Seelsorge. Das

ä{st sich auch i1inem anderen Bei-mationsquelle über die Kirche die
edien (Fernsehen 42 %, undfu spie zeigen: Seit Jahren werden
24 %, Jageszeıtungen 28%) sind Die auch der Diözese Linz die Folgen des
kirchlichen Informationsquellen errel- wachsenden Priestermangels hochge-

rechnet. Konkrete Mafßnahmen wurdenchen AauUSsCNOMUNEN die Pfarrblätter
mıiıt 36°% nicht diese Werte (Predigt jedoch erst beschlossen, als der irek-

O, Kirchenzeitungen Oy Kontakte tor der inanzkammer dem Pastoralrat
Zzu Priester 14%) berichtete, da{s das eld knapp werde.
Als Reaktio\1 auf die Ergebnisse dieser Noch nıicht reflektiert ist die rage, ob
Untersuchungen wurde iın den Jahren sich der des Kirchenbildes
1989 —1991 Österreich e1ine durch das Vatikanische OoOnNnzı und
Informationskampagne ber alle kirch- die Konzeption der nachkonziliaren
lichen und nichtkirchlichen edien Seelsorge auch 1im Finanzsystem der
durchgeführt Der ogan autete Kirche entsprechend ausgewirkt
„Irag‘ wWasbei KIRCHEN-BEI-TRAG” haben, ob also das „Nervensystem“” der
Die Kampagne sollte freilich nicht 11UTr Entwicklung des UOrganismus gefolgt
ZUrTr Zahlung des Kirchenbeitrags motU- ist
vieren und die Austrittsbereitschaft Das Katholikengesetz VO Jahre 1874,

auf das sich der nationalsozialistischereduzieren, sondern S1e collte über die
edien auch Grundinformationen aa bei der Einführung des Kirchen-

I8
IMAS NSTILIU Linz, Archiv-Nummer 1986
Zulehner, Untertan 153
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beitrags berief, csah eine Erhaltung War wohl gut, sich
der Pfarrgemeinden durch Umlagen der Österreich alle Bemühungen, nach
Pfarrmitglieder vor.” Be1 der KOon- deutschem Vorbild den aa ZUFr Ein-
zeption des Kirchenbeitragsgesetzes hebung der Kirchenbeiträge eran-
stand ber VO  — Anfang e1ine Finan- lassen, immer wieder zerschlagen
zierung der Diözese insgesamt und haben Die Kirche atte damit eın
daher auch eine zentralistische Ver- wichtigesender Seelsorge aus

waltung des Geldes VOFTr ugen: Der der Han gegeben. Die Bevölkerung
Kirchenbeitrag wird War durch den würde wohl auch nicht hinnehmen,
Pfarrkirchenrat eingehoben, wird aber sich der aa ZUN Kassıer der
Z.UT Gänze die Diöozesan-Finanz- Kirche macht Es oibt schon Schwie-
kammer abgeliefert. rigkeiten muıt der staatlichen

Rechtshilfe.? Gegenwärtig wirdDieses 5System hat sich der eıt des die Eintragung des religiösen Bekennt-Nationalsozialismus durchaus bewährt NUSSES den Meldezettel und dieund entsprach auch dem Kirchenbild Weiterlei  S dieser ubrik die
VOT dem I1 Vatikanum Die pastorale Kirchen als Verletzung des aten-Leitidee nach dem (0)8VAI War ber die
christliche Gemeinde Der Weg sollte schutzes bekämpft. Es wird freilich
VO  E einer versorgten einer selbst- immer schwieriger werden, einen

Pflichtbeitrag der Gläubigen für diesorgenden Gemeinde gehen, WI1e alle Erhaltung des kirchlichen Apparatesdeutschsprachigen Synoden forderten. als solchem einzufordern. Für über-den gegenwärtigen Bemühungen zeugende seelsorgliche rojekte kanneiNne Weiterentwicklung des Seel- die Kirche aber weiterhin mıiıt der Be1i-SOrgssystems wird die Gemeinde als
Subjekt der Seelsorge propagiert. Wenn tragsbereitschaft der Gläubigen rech-
ber der Schwerpunkt des kirchlichen 111e  > icht die Irennung VO  a Kirche

und kirchlichem eldwesen scheint dieens den Gemeinden jegen soll, ösung se1n, sondern eld undmüuüfste wohl auch die anzielle
ompetenz stärker in Richtung Ge- Glaube, eld und Gemeinde, eld und

Kirche mussen einander möglichstmeinde verlagert werden. Es ist die nahe bleiben Das eld ist eben derrage, WI1e weit 165 innerhalb des
M, der auch allen Veräste-Öösterreichischen 5Systems möglich ist

Die Finanzsysteme der einzelnen ungen des kirchlichen UOrganismus
019 und folgen mulßs, We nicht e11-er sSind Ja nicht tauschbar; S61 sind zelne rgane unempfindlich und Uu-tief mıt der Geschichte und Mentali:tät

der Bevölkerung verwachsen. beweglich werden sollen. diesem
Sinne also mu die Geldsorge eın Teil

Irotz er Sorgen mıiıt dem Finanz- der Seelsorge bleiben

] Vgl Sla nıcka, Finanzsystem 81—82
20 JA- des nkordats zwischen dem Heiligen und der Republik Österreich heißt

„Zur Hereinbringung VOI eistungen se1tens der itglieder VO  - kirchlichen Verbänden WITr der
Kirche der staatliche Beistand gewährt, sofern diese eistungen Einvernehmen muit der Staats-
geWw auifeTrie wurden der aus sonstigen 1te Recht bestehen.“


